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Nachtrag .

I . Zu der 89sten öffentlichen Sitzung vom 2 . Juli 1844

(s. Laudtcigszeituug S . 1010 ) .

Bericht der Bndgekoinniission über das ordent¬

liche und nachträgliche Budget des Finanzministeriums .

IX . Pensionen ; erstattet voa dem Abg . S ch m i d t .

Meine Herren ! In dem Ihnen von der Regierung vor -

gelegten Budget für die Jahre 1844 und 1845 finden Sie

das Bedürfniß für diese Ausgabenrubrik
für das Jahr 1814 mit . . . 658,332 fl.

für daS Jahr 1845 mit . . . 635,750 „

für beide Jahre also die Summe von 1,294,082 fl .

aufgeführk . Die Berechnung dieses Etats war auf den wirk¬

lichen Stand der Pensionen vom I . Mai 1843 gegründet .

Da unterdessen durch die spätere Vorlage deS nachträglichen

Budgets der wirkliche Stand der Pensionen vom 1 . Nov .

1813 bekannt wurde , und dieser von dem im Budget

Mifgkführleii wahrscheinlichen Stande in etwas abweicht ,

so finden wir cs für nothwendig , die Berechnung des Pen -

sionsetats für die Jahre 1814 und 4615 aus diesen
Sland zu fußen , da Ihre Commission , meine Herren , an¬
erkennt , daß cs nur ' sehr erwünscht sein kann , in allnr

Bewilligungen dem wirklichen Bedürfniß so nahe wie

möglich zu kommen . Nach den von der Negierung vorge¬

legten Prnsionslisten war der wirkliche Stand aller Pen¬

sionen vom I . November >813 657,601 fl . 4 kr . Auf diese
Summe gründet sich die Berechnung des Bedürfnisses für

Pensionen für die vorliegende Bndgelperiode , und cS hat

sich nach den schon längst bestehenden WahrscheinlichkeitS -

berechnungen des Zu - und Abgangs , >vie ausführlich im

nachträglichen Budget zu ersehen ist , für daS Budgetjahr
1844 die Stimme von 661,300 fl ., nnd für das Jahr 1845

die Summe von 638,500 fl . , also für beide Jahre von

1,299,800 fl . ergeben , auf deren Bewilligung Ihre Com¬

mission hiemit anträgt . Betrachtet man den jetzigen Stand

unserer Pensionen im Vergleiche mit dem Stande der¬

selben im Jahr 183 i ( unter welchen damals auch noch die

Militärpensioncn mit 99,12 l fl . begriffen waren ) , so finden

wir allerdings eine Verminderung der Hauplsumme der¬

selben bis zum 1 . November 1843 von 255,180 fl . 52 kr.

Del genauerer Untersuchung zeigt cs sich aber deutlich , daß

sie sich nicht in deuigGrade vermindert haben , wie man

zu erwarten berechtigt war . Im Jahr 183 l betrugen die

alten Pensionen noch allein die Summe von 431,725 fl.

und am 1 . November 1813 nur noch 146,861 fl . ,

mithin hat sich diese Position allein schon um 287,86 l fl .

vermindert , also für sich allein schon um eine stärkere

Summe vermindert , als die Abnahme aller Pensionen

in dieser Zcitperiode ist. Ein anderes Verhältniß stellt

sich bei der Position „B . die in Ruhestand versetzten

Civildiencr und Angestellten " dar . Diese Rubrik hat sich

beinahe in dem Maße erhöht , wie sich die andere ver¬

mindert hat Diese betrugen im Jahr 1831 120,878 fl . ,

und stehen am l . November 1813 auf 383,298 fl. CS

drängt sich hier unwillkürlich der Gedanke auf , cs

müsse in unserem Pensionirungsspstem irgend ein Grund ,
eine U - sache vorhanden sein , vermöge dessen sich diese

so stark auf dem Lande ruhende Last nicht nach den

Erwartungen vermindern will . Obgleich man schon seit

dem Bestehen unserer Verfassung auf jedem Landtage

Klage gegen diese für das kleine Land allzugroße Last

geführt hat , obgleich schon so viele Ursachen ihrer Ent¬

stehung angegeben und entsprechende Mitte ! dagegen vor -

geschlagcn wurden , daß es fast unmöglich ist , denselben

noch etwas NeueS beizufügen , so halten , wir es doch für

unsere Pflicht , auch diesesmal diese so hochwichtige Sache

nickt mit Stillschweigen zu übergehen , besonders wenn wir

die Pensionen in andern Ländern , namentlich in Würtem -

berg , bcirachten , die bei weitem nicht die Höhe erreichen ,
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wie in unserem Staate , und gewiß einzig und allein , weil

dort die Pensionirnng auf gesetzlichen Bestimmungen beruht .

Es werden hier besonders zwei Fragen in Betracht zu

ziehen sein :
1 ) Tie erste Frage wird die nach der Quelle seyn , auö

welcher die häufigen Pensionirungen kommen , und

2 ) die zweite Frage wird scpu : Wie kann eine Verminde¬

rung der Pensionen herbcigesührt werden , ohne bestehende

Rechte zu verletzen ?

Als vorzügliche Ursachen der Pensionirnng wurden im¬

mer erkannt :

1 ) Durch Alter und Gebrechlichkeit bedingte Unfähigkeit

zum Dienste . Gegen diese Ursache läßt sich nichts sagen , da

gewiß Jeder , der im Staatsdienste ergraut und gebrechlich

geworden ist , einen rechtmäßigen Anspruch aus Versorgung

von Seiten des Staats hat .

2 ) Eine große Rolle spielt hier auch , und gibt eine reich¬

liche Quelle von Pensionirungcn ab , die Gunst oderPiolek -

tion bei Anstellung der Beamten . Die Gunst stellt an , die

Ungunst pensionirt , ist schon ein altes Sprichwort . Wenn

nämlich Männer auf Stellen befördert werden , denen sie

nach ihren geistigen Fähigkeiten oder nach ihren Kenntnissen

nicht gewachsen sind , aus dem einzigen Grunde , weil sie

einem hochgestellten Staatsbeamten wohl empfohlen sind ,
oder weil sie die Gunst derselben sich zu erwerben wußten ,

und die man nach kurzer Zeit , weil man sie nicht auf einen

geringern Posten versetzen konnte , im Interesse des Dienstes

pensioniren mußte . Sehen Sie die Pensionslisten durch ,

meine Herren , und sie werden mehrere aus dieser Klasse

finden . Auch ist es unter diesen Umständen nicht zu vermei¬

den , daß oft ein ganz tauglicher Diener diesen Empfohlenen

Platz machen muß , und so dem PensionSetat zur Last der

Steuerpflichtigen überwiesen wird . Beweis für diese Be¬

hauptung ist jeder rüstige Pensionär , deren wir so viele der

Unthätigkeit überantwortet sehen . Es finden sich überall

Pensionäre , die vermöge ihres Alters und Aussehens den

Glauben der Unfähigkeit zu einem Dienst unmöglich zu -

lassen , und auS einem oder dem andern dieser Gründe

dem Pensionsetat gegen ihren Willen verfallen sind .

3 ) Ein weiterer Grund zur Pensionirnng ist auch häufig

der Lebenswandel der Angestellten , die dadurch vor den

Jahren alt und dienstunfähig werden .

4 ) Eine andere Quelle ist darin zu suchen , daß man

Staatsdiencr , die in ihren politischen Ansichten nicht ganz
mit der Regierung in Einklang stehen , auf vielfache Weise

zu kränken und zurückzusetzen sucht , und dadurch Mißmuth

und Unzufriedenheit bei ihnen erweckt , die rS ihnen ge¬

wissermaßen zur Pflicht machen , sobald wie möglich in den

Hafen der Ruhe und Unthätigkeit einzulaufcn . Auch kann

hierher eine gewisse Empfindlichkeit und Unzufriedenheit mit
dem Dicnstverhäklniß gerechnet werden , da es wirklich ge¬
schehen kann , daß ein ganz tüchtiger , redlicher StaatSdiener

gegen Andere im Dienst znrückgefctzt bleibt , oder daß einer

seine Leistungen und Verdienste selbst überschätzt , sich nicht

hinlänglich dafür entschädigt glaubt und aus Mißmuth
unter allen Bedingungen seine Pensionirung hcrbeiführt .

5 ) Einen andern Grund zu frühzeitigen Pensionen bildet

auch die zu große Nachsicht gegen schlechte und unthätige
Beamte , da man nicht frühzeitig genug mit den Strafgra¬
den des Dienercdikls gegen dieselben verfährt . Eine zu leichte

Entlaßbarkeit der Angestellten wäre vielleicht eben so schäd¬

lich , als zu große Nachsicht sein kann , da auch hiedurch
große Ungerechiigkeiten zum Vorschein kommen könnten .
Daher ist man der Ansicht , daß die verschiedenen Befferungs -

grade der Regierung Mittel genug an die Hand geben ,
gegen die Nachläßigkeit der Beamten eiuznschreilen .

So hat man auch schon vielfältig die Schuld unserer

hohen Pensionen auf das Dieneredikt geworfen , allein eS

läßt sich auch vielfach beweisen , daß im Dieneredikt , wenn

dasselbe in seinem Btstehen richtig angewendel wird , die

Schuld allein nicht liegen kann . Man hat schon öfter , sogar
in der Kammer , die Aeußerung gehört , man solle Beamte ,
die ihrem Posten nicht gewachsen sind , auf einen ihren

Fähigkeiten mehr angemessenen stellen , um so ihre Pensio¬

nirung zu umgehen . Dieses Mannövcr würde zwar manchen

Pensionär von unfern Listen verschwinden lassen , aber , meine

Herren , ich frage Sie , wohin würde unö eine solche Theorie

führen ? Dieß würde vollends das Grab der Selbststän¬

digkeit und Freiheit unserer Gerichtshöfe und der anderen

Beamten sein ; dieß hieße vollends der Willkür in der Ver¬

setzung und Behandlung der Beamten Thor und Thüre

öffnen . Daß unser Dieneredikt Mängel und zwar große

Mängel hat , wird nicht bestritten , daß aber die einzige
Ursache unserer hohen Pensionen darin liegen soll , kann

eben so wenig behauptet werden .

6 ) Auch ist öfters darin ein Grund der hohen Pensio¬
nen zu finden , daß man Staatsdiencr , die man bald zu

pensioniren gedenkt , kurz vorher auf eine Stelle mit größerer

Besoldung versetzt , um sie mit einer höheren Pension für
die Pensionirnng selbst schadlos zu halten . Hierher gehört
auch der nicht seltene Fall , daß man Beamte , die in einer

untergeordneten Sphäre ganz tüchtige Männer sind , in der

Absicht , .ihrer Brauchbarkeit ein erweitertes Gebiet anzu -

weifen , »der ihre » Fleiß zu belohnen , auf Posten verseht,
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Welche ihren geistigen Fähigkeiten nicht entsprechen . Dadurch

entsteht der zweifache Nachtbcil , daß man einen in seiner

Sphäre brauchbaren Mann verliert , und weil man ihn

nicht zurücksetzen kann , ihn bald pensioniren muß .

7 ) Auch besteht eine andere Ursache , die man auö den

Pensionslistcn ersehen mag , darin , daß man Leute in bereits

vorgcrückleul Alter erst anstellt , und dieselben nach Verlauf

einiger wenigen Jahre schon auf die Pensionsliste setzen

muß . Ob dieser Ursache nicht zum Theil die Pensionirung

der in den Listen verzeichncten Gendarmen entspringen möchte

oder durch zu strengen Dienst herbeigeführt wird , möchte

allerdings der Untersuchung wcrth sein , denn wir finden

unter 27 l pensionirten Angestellten 62 Gendarmen mit nicht

ganz neun Dienstfahren , nach dem Durchschnitt berechnet ,

worin gewiß ein großes Mißvcrhältniß besteht .

Es wären noch viele derartige Quellen häufiger Pensio -

nirungen auszusuchen , die wir aber unberührt lassen wollen ,

da wir die wichtigeren hier angeführt zu haben glauben .

Wir kommen nun an die zweite Frage : Wie kann eine

Verminderung der Pensionen hcrbeigeführt werden , ohne

daß die Regierung dadurch Schaden erleidet und ohne daß

bestehende Rechte gekränkt werden ?

1 ) Dadurch , daß man bei den angehenden Staatsdiencrn

während der fünf Probejahre ein wachsames Auge auf ihre

Arbeiten sowohl als auf ihr moralisches Betragen habe

und Jeden ohne Rücksicht , der sich nachläßig im Dienste ,

als unfähig im Arbeiten oder unmoralisch in seinem Be¬

tragen zeigt , entläßt , denn diese Leute werden immer in

kurzer Zeit dem Pensionsetat zufallen .

2 ) Die hohe Regierung möge bei nachlässigen und un¬

fähigen Beamten dem Dieneredikte die strenge Auslegung

geben , die darin enthalten ist, und nach vergeblichen Bcsse -

rungsversuchen die Entlassung aussprechen . Doch wäre zu

wünschen , daß die fünf Besserungsgrade auf drei herabge¬

setzt würden , da diese gewiß hinreichend wären , und wo

diese nicht ausrcichen , fünf eben so wenig auSreichen werden ,

damit der Dienst nicht unter der langen Zeit der Besse¬

rungsgrade zu Grunde gehe .

3 ) Bei allen Staatsanflellungcn nicht nach Gunst und

Protektion zu verfahren , sondern nur einzig und allein auf

die Fähigkeiten deS Anzustellcndcn Rücksicht zu nehmen .

4 ) Keinen Staatsdicner zu pensioniren , der noch einen

gesunden Körper und kräftigen Geist hat , und kein anderes

Verschulden auf ihm ruht , als allenfalls die Ungunst , sti

e- au - politischen oder andern Gründen , sondern daß die

Pcnsionirung nur Folge hohen Alters oder unverschuldeter

Dieustuntauglichkeit sei .

5 ) Daß kein Staatsdiencr ohne seine Einwilligung pen -

sionirt werde , außer
a ) nach vierzig Dicnstjahrcn oder fünsundsechzig Le¬

bensjahren ;
b ) bei körperlichen Gebreche » oder schwerer Krankheit ,

die ihn zu fernerem Dienste untauglich machen .

Jedoch soll eS jedem Diener unbenommen sein , wegen

seiner vermeinllichen noch vorhandenen Tienstfähigkeit den

Rechtsweg zu ergreifen .

6 ) Auch sollte bei jeder neuen Anstellung auf die Kräfte ,

die sich noch hie und -da auf dem PensionSctat finden ,

Rücksicht genommen werden .

7 ) Sehr wesentlich zur Verminderung der vielen Pen¬

sionen würde auch eine humane Behandlung der unterge¬

ordneten StaatSdiener von Seite ihrer Vorgesetzten bei¬

tragen ; denn Jeder , der sich seiner Stellung gewachsen

sieht und seine Pflicht thut , kann auch mit Recht auf An ,

erkennung und Belohnung seines Verdienstes Anspruch

machen .

8 ) Sollte keine Pension den Betrag von 3000 fl . über¬

steigen . Gewiß eine Summe , mit welcher jeder billigen An¬

forderung Genüge geleistet wäre .

Es ist gewiß schon durch die vielen Anträge , die über

daS PcnsionirungSsystem auf jedem Landtage gemacht

wurden , und die vielen eingehenden Pensionen zur Genüge

bewiesen , daß hier von Seite der Rcgkerung eine Abbülfe

Roth thut , und von den Steuerpflichtigen mit Recht ver¬

langt werden kann und gewiß auch geschehen wird , wenn

man diesen Etat für die Zukunft auf feste, auf Gerechtig¬

keit und billige Rücksicht gegen die Staatsdiener sowohl ,

wie gegen die Steuerpflichtigen gegründete Grundsätze baut .

Ihre Commission stellt daher den Antrag : „ Se . Königl .

Hol ) , den Großherzog in einer unterthänigsten Adresse um

Vorlage eines Gesetzentwurfs zu bitten , daß die Pensio -

nirung nur nach gesetzlichen Bestimmungen ausgesprochen

werden kann , etwa nach folgenden Grundsätzen : 1 ) nach

Vollendung des vierzigsten DienstjahreS ; 2 ) nach fünfuiid -

sechzig Lebensjahren ; 3 ) bei bleibender Dienstuntauglichkeit

ohne eigene Schuld , und endlich 4 ) bei einer Krankheit ,

welche länger als ein Jahr von Versehung deS Dienstes

abhält . "

%
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11 . Zu der 117ten öffentlichen Sitzung vrm 30 . Juli 1844 (s. Landtagszeitung S . 1187 .)

B e g rü ndüng
der

Motion des Abg . Knapp ,

betreffend

die wiederholte Beschwerde der zur vormals vorderösterreichischen Landvogtei Ortenau

gehörigen Gemeinden über Vorenthaltung ihrer Forderung von 02,000 fl . an die

Amortisationskasse , und ihren Beizug zu altbadischen Kricgskosten .

Meine Herren !

Die zur vormals österreichischen Landvogtei Ortenau gehörigen Gemeinden Achern , Zell , Otteröwcier , Appen¬

weier , Ortenbcrg und Grießheim haben in der elften öffentlichen Sitzung vom 22 . Mai d . I . eine wiederholte

Vorstellung cingcreicht , worin sic um nachdrückliche Verwendung dieser hohen Kammer zur endlichen Erlangung

eines Guthabens von 62,000 fl . bei der Amorlifationökaffc nachsuchen , und ich habe diese Petition zur Motion erhoben .

Oft und viel schon hat mau sich in diesem «vaale , so wie selbst in der hohen ersten Kammer mir diesem Gegen¬

stände beschäftigt , namentlich an den Landtagen 1831 , 1837 , 1839 und 1842 , und jedesmal fielen die Entschei¬

dungen zu Gunsten der Peiitionäre aus .
Vielen Mitgliedern dieser Versammlung ist diese Sache nicht fremd , und ich beschränke mich zur Begründung

meiner Motion auf die nachfolgende gedrängte Darstellung der Verhältnisse .
Die Ortenau bildete früher eine für sich bestehende Landschaft ; sie batte ihre eigene Verfassung -

Die Steuern und Abgaben , welche sie an das österreichische Kaiserhaus zu entrichten hatte , waren fest bestimmt ;

sic betrugen im Ganzen jährlich 3,300 fl . und waren auf die sogenannte Herbst - und Hornungöbeet fällig .

Eine Erböhung dieser Steuer durfte nicht stattfinden , und fand auch nicht statt .
Andere Abgaben , als Accis und dergleichen kannten die Bewohner jener Landschaft nicht einmal dem Namen nach .

Mit diesen Rechten ward die Ortenau an Baden abgetreten .

Gegenwärtig ist dieselbe mit einem Steuerkapital von mehr als zwanzig Millionen Gulden angelegt ; an

direkter Steuer allein bezahlt sie demnach über zwanzig Mal mehr , wie früber , der indirecten Steuern und Ab¬

gaben — die sie , wie gesagt , nicht einmal dem Namen nach kannte — gar nicht zu gedenken .

Als im Jahr 1805 zwischen Frankreich und Oesterreich der Krieg ausbrach , wurde die Ortenau — damals

österreichischer Landcstheil — von Seiten Frankreichs als erobertes Land behandelt und zur Zahlung starker Con -

tributionen angehalten .
Im nämlichen Kriegsjahre 1805 hatte Kurbaden vier Etappenstationen errichtet , nämlich : Rheinbischofsheim ,

Rastatt , Ettlingen und Pforzheim . Allein die Ortenau konnte keiner derselben zugetheilt werden ; denn im Sep¬

tember , October , November und Dezember 1805 fanden die Durchmärsche der französischen Truppen statt , obwohl

deren Rückmarsch nicht bedeutend war , indem sie sich nach dem Norden — gegen Preußen — zogen .
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N QiS konnten also , wie erwähnt , die ortenauischen Gemeinden zu jener Zeit nicht zu den genannten Etappen «
stationen bcigczogcu werten ; demungeachtct wurden später ungerechte Anforderungen an dieselben gemacht ; sie
wurden jedoch stets ziirückgcwiesen .

In Folge des Preßburger Friedens , J806 , kam die Ortenau an Frankreich , im Monat Marz desselben JahreS
aber an Baden ; sie wurde indessen nicht der damaligen Provinz des MittelrheinS , in welcher die vier Etappen -
stalionen Nheinbischofsheim , Rastatt , Ettlingen und Pforzheim lagen , zugetheilt , sondern der Provinz des Ober «
rheins ; sie wurde gleich den übrigen Theilcn dieser letzteren Provinz zu den Staatslastcn beigezogen ; sie stund
keineswegs im Verbände mit der Provinz des MittelrheinS ; erst später wurde sie den Elappenstatfoncn Ra¬
statt und Nheinbischofsheim zugetheilt , und sie erfüllte auch ihre dießfallsigen Verpflichtungen ,

Die Leistungen der Ortenau wurden nach den Gerichten zu neun Neuntheilen repartirt ; von diesen wurden
drei Neuntheile — Achcrn und Ottersweier — der Station Rastatt , die andern sechs Reuntheile — Appenweier ,
Grießheim und Ortendcrg — der Station Nheinbischofsheim zugetheilt .

Im Jahr 1809 wurden sodann durch einen Commissär — Volz — die Etappenschulden der Stationscoucur -
rentschaften auf die einzelnen Slcuerbezirke vcrtheilt . Derselbe stellte den Satz auf : „ Da die Ortenau Baven
angehört , so hat sie auch an den Erlittenheiten der beiden Stationen Rastatt und Rhcinbischofsheim mit zu tragen ,
obgleich sie zur Zeit dieser Erlittenheiten noch nicht badisch war . "

Mit gleichem Rechte hätte man aber den oben so willkürlichen Satz aufstellcn können : „ Die vormals öster¬
reichischen Landesiheile Breiögau und Nellcnburg hätten an den Erlittenheiten jener Etappcnstationen mit zu tragen "
— was jedoch nicht geschehen ist .

Als nun — und zwar im Jahr 1816 — die ortenauischen Gemeinden zum ersten Male von dieser willkür¬
lichen Operation Mittheilung erhielten , legten dieselben sogleich Protestation dagegen ein .

Das Directorium des KinzigkreiscS erkannte dieselbe für gegründet und wahr , und wies die Anforderung an
die Ortenau zurück . Selbst das hohe Ministcrinm des Jhncrn bestätigte später diese Abweisung .

Sonderbar und auffallend erscheint cö aber zugleich , wenn von der Etapvenstation Rastatt , wohin von der
Ortenau nur drei Neuntheile zugetheilt waren , 57,000 fl . gefordert wurden , während man für die Station Nhcin «
bischofsheim ungefähr 2,000 fl, , als auf die andern sechs Neuntheile fallend , forderte .

Man fragt vergeblich nach der Ursache dieses auffallenden Mißverhältnisses . Statt aufklärcnder Antwort heißt
es : Die Akten sind in Verlust gerathcn !

In der willkürlichen Repartnion von 1809 war die Anforderung berechnet zu 3,100 fl . ; im Jahr 1816 nebst
scchsprozentigcn Zinsen zu 1 .3,520 fl . ; sodann aus 18,520 fl . , und so kam cs , daß 1835 kaum 62,000 fl . hinreichten .

Bis zum Jahr 1825 blieb die Sache auf sich beruhen . Nirgends wurde den Ansprüchen au die Ortenau Folge
gegeben , weil man cinsah , daß man mit Fug und Recht gegen sie nicht auslangen konnte .

Ergänzend muß ich hiebei bemerken , daß zur Zeit der Auflösung der Etappenstaiionen vom Jahr >805 , 1806
und 1809 die Summe von 100,000 st . übrig war , welche mit Ausschluß der Ortenau den Stationen Rhein -
bischofshcim , Rastatt , Ettlingen und Pforzheim nach Willkür zur Berlheilung überlassen worden sind .

Aus eben dieser Summe hätte jene Forderung , welche von den beiden Eiappenstationen Rheinbischofsheim und
Rastatt gemacht wurde , befriedigt werden können . Allein damals schon hatte man ihre Rechlinäßigkeit ebenfalls in
Zweifel gezogen , und so wurde die Anforderung an die Ortenau abgewiesen ; ja es kam gar keine Forderung mehr
in Anregung , bis durch das Gesetz vom Jahr 1825 einigen Orlenanischen Gemeinden — nicht aber der Örleuau
als Gesammiheit — 62,000 fl . Landschaftsschulden zukommen sollten , anstatt mit Recht zu fordern habender 270,000 fl .

Jetzt aber beeilte man sich von Rastatt ans , diese 62,000 fl . zu erhasche » , und dasselbe Kreisdireetorium , welches
früher jeden Anspruch an die Ortenau abgcwiesen halte , kam — auf welche Art und Weise ist nicht ei

'
nzusehcn —

trotz der verloren gegangenen Arten zu der Ansicht , die fraglichen 62,000 fl, , welche , wie gesagt , nicht der gesammien
Ortenau , sondern einzelnen Gemeinden gehörten , seien der Elappenstation Rastalt zuzuweifen , welche sie auch wirk¬
lich von der Amortisationskasse erhalten hat .

Gleich nach diesem Gewalrichritt haben die Bethcrligten die erforderliche Einsprache dagegen erhoben , und selbst
das hohe StaalSministerium bat dieselbe für gegründet erkannt . Allein demungeachlet blieb die Rcclamation ohne Erfolg .

Die Ortenauischen Gemeinden wendete » sich daher im Jahre 1831 im Wege der Petition an diese hohe zweiteKammer ; ihre Beschwerde wurde durch eine Eommissron geprüft , und , nachdem sie sowohl von dieser als von der
Kammer selbst für gegründet erkannt worden war , dem Großhcrzoglichen Staatsnriiiisterium empfehlend überwiesen .
( Siche Bericht dcS Abg . Rettiq von Constanz , welcher damals Mitglied deö hohen Ministeriums war . 183l . 30steS
Protokollheft , S . 51 — 57 ; Diskussion , 30steS Protokollheft , S . 10 — 27 . ) .

Diese Ueberweisung hatte jedoch keinen andern Erfolg , als den , daß man daS begangene Unrecht dadurch wieder
gut zu machen glaubte , daß man endlich zur Reparrilion der Elappenforderungen schritt und jede einzelne Gemeinde
zur Zahlung dessen anwies , was ihr im Jahr 1809 als Schuldigkeit berechnet war , um jenen Gemeinden , denen man
ohne allen Rcchtstirel ihr Guthaben bei der Amorlisalionskasse mit Beschlag belegt hatte , daS Betreffniß von den
übrigen Gemeinden wieder ersetzen zu lassen .



Dicse betraten den Rechtsweg . DaS Großhcrzogliche Hofgericht in Rastatt erkannte Ladung : durch Entschließung

aus Großherzoglichein Stgatsministeritun wurde jedoch ausgesprochen , baß die Behandlung der Sache vor den Ge¬

richten nicht statifinden dürfe -. Dieser Anöspruch gründete sich hauptsächlich auf den Umstand , daß die früheren Acten

verschwunden seien .
Den ärmsten Thcil des Reblandcs — den Zeller Stab — traf es 18,000 fl . , anstatt früher 3,000 fl . Acht Jahre

hindurch wurden diese armen Leute gcwaltthätig behandelt . Wie manche bittere Thräne ist dadurch — besonders in

den Mißjahren — diesen Armen entflossen , und wie manche Gant hätte durch gerechte Behandlung vermieden wer¬

den können !
Auf dem Landtag von 1837 erneuerten die Gemeinden ihr Gesuch in gedruckten Eremplaren . Der Abg . Bader

erstattete darüber ausführlichen Bericht ? ( Siehe Verhandlungen der zweiten Kammer . 1837 . 9kes Prolokollheft , Seite

166 — 171 . Die Diskussion , siehe 9tes Protokollheft Seile 96 — 99 .) . Der Beschluß ging ans empfehlende Ncbcr -

wcisung an das Großherzogliche Staalöministerium .

Ueber eine weitere Bille am Landtag 1839 berichtete der Abg . Zentner ( 5tes Beilageheft Seite 191 — 200 ) .

Auf stattgchabte Berathung ( 2tes Prolokollheft Veite 107 . 108 . 113 — 125 .) ging der Beschluß der Kammer dahin :

die Pelllion mit nachdrücklicher Empfehlung an daS Großherzogliche Staatöminifterium zu überweisen .

Der gleiche Beschluß ward gefaßt am Landtag 1812 , auf eine abermalige Petition der Gemeinden . Siche den

Bericht des Abg . . Richter , 5teS Protskollheft Seite 229 . 230 . 239 . 240 .

Aber nicht allein in dieser zweiten , sondern auch von der hohen ersten Kammer wurde die Rechtmäßigkeit der For¬

derung der Ortcnau anerkannt , und zwar auf den umfassenden und erschöpfenden Bericht des inzwischen verstorbenen

GeheimcnrathS Beeck, - welcher die Verhältnisse der Orteuau und auch die bei dem vormaligen Kinzia - Krcisdireklorium ,

sowie bei dem hohen Ministerium selbst dießfalls gepflogenen Verhandlungen genau kannte . ( Siche -Verhandlungen

der ersten Kammer von 1837 . istes Beilageheft Seite 75 —87 und lstes Prolokollheft S . 96 — 103 .) .

Auch die von der hohen ersten Kammer beschlossene empfehlende Ucberweisung blieb , wie jene der zweiten Kammer ,

bis jetzt fruchtlos .
Meine Herren ! Ich verlange keine Begünstigung , keine Gnade für die Ortcnauischeu Gemeinden , vielmehr geht

mein Ruf einzig nach Gerechtigkeit , oder vietmehr nach Beseitigung einer noch immer bestehenden Ungerechtigkeit , und

nach Realisirnng der so oft und viel als rechtmäßig anerkannten Forderung ; und wohnt Gerechtigkeit in diesem Saale ,

so muß endlich einmal dieser als durchaus begründet anerkannten Beschwerde mit Nachdru/k abgeholfen werden .

Es geht demnach , vertrauend auf die GerechligkeitSliebe dieser hohen Versammlung , ancin Antrag dahin :

„ Die hohe Kammer wolle beschließen , Seine Kvnigl . Hoheit d en Gro
'
ßhec .< dg in einer unter¬

tänigsten Adresse ehrsurchtsvollst zu bitten :

„Ällerhöchstdieselbcn wollen geruhen , die Anordnung zu treffen , daß den oben bezeichnetcn Gemeinden

„ ihre Forderung an die Amortisalionskaffe mit 62,000 fl . nebst Zinsen baldigst auSbezahlt werde . "
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